
Anmeldung und Behandlungsvertrag

Zwischen 


Praxis für Osteopathie Irina Barthel

Heilpraktikerin, B.Sc. Osteopathie

Am Brunnen 7, D-54439 Kreuzweiler/Palzem

und:


Name des Patienten: ______________________________________________________


Geburtsdatum: ___________________________________________________________


Straße: __________________________________________________________________


PLZ: _____________     Stadt: _______________________________________________


Telefonnummer: __________________________________________________________


E-Mail-Adresse: ___________________________________________________________


Krankenversicherung: ______________________________________________________


Wie sind Sie auf die Praxis aufmerksam geworden? _____________________________


1. Vertragsgegenstand

Gegenstand dieses Vertrages ist die osteopathische Behandlung des Patienten. 


2. Patientenaufklärung zur Osteopathie

Osteopathie ist eine besondere Form der Untersuchung und Behandlung von schmerzhaften sowie auch 
symptomfreien Störungen der Muskel-, Gelenk-, Nerven- und Organfunktionen. Mit Hilfe der Behandlung 
können sowohl akute, als auch chronische Beschwerden behandelt werden. Es wird nicht nur das 
Krankheitsbild bzw. die Symptome an sich behandelt, sondern der Mensch in seiner Gesamtheit. 
Möglicherweise wird der Patient gebeten etwaige Kleidungsstücke abzulegen, damit eine Untersuchung/
Behandlung von Strukturen möglich wird.


Risiken der Untersuchung und Behandlung: 

Als kurzfristige vorübergehende Reaktion auf die Behandlung können entstehen 

-    kurzfristige Symptomverschlimmerung 

- Müdigkeit, Kopfschmerz, Schwindel, Fieber 

- Veränderung der Körperausscheidungen und/oder des Menstruationszyklus

- Schlafstörungen 

Als Gegenanzeige sind zu nennen:

Akute Entzündungen, fieberhafte Erkrankungen, Brüche, Tumore, Thrombosen, Aneurysmen, spontane 
Hämatombildungen, inflammatorischer Rheumatismus, schwere neurologische Störungen, Tuberkulose, 
Infektionskrankheiten.

 

Deshalb ist es wichtig, dass der Patient alle Vorerkrankungen in der Anamnese mitteilt, damit es im Einzelfall 
abgeklärt sein könnte, ob eine osteopathische Behandlung möglich und sinnvoll ist und auch welche 
Behandlungstechniken zum Einsatz kommen können.
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3. Terminvereinbarung / Absagen von Terminen

Die Praxis für Osteopathie Irina Barthel wird nach einem Bestellsystem geführt. Dies bedeutet, dass die 
vereinbarte Zeit ausschließlich für den jeweiligen Patienten reserviert ist. 

Der Patient ist daher verpflichtet, - Termine pünktlich einzuhalten, - falls erforderlich, Termine frühzeitig, 
spätestens aber 24 Stunden vorher abzusagen, damit die für den Patienten vorgesehene Zeit noch 
anderweitig verplant werden kann. 

Folgende Regelungen sind mir bekannt: Unentschuldigt nicht wahrgenommene oder nicht rechtzeitig 
abgesagte Termine können in Rechnung gestellt werden.


4. Honorar

Das Honorar bezieht sich auf die fachliche Kompetenz und ist unabhängig von der Länge der Behandlung. 
Die Dauer der Behandlung richtet sich nach dem Behandlungsverlauf und beträgt etwa 45-55 Minuten. Als 
Behandlung zählt auch das Anamnesegespräch mit dem Patienten. Das Honorar ist unmittelbar nach der 
Behandlung fällig. Eine Bezahlung ist in bar oder per Kartenzahlung möglich. 


5. Abrechnung osteopathischer Leistungen

Die Honorarabrechnung bei privatversicherten Patienten erfolgt grundsätzlich auf Basis der 
Gebührenordnung für Heilpraktiker (GebüH). Da sich die Tarife der privaten Krankenversicherungen 
hinsichtlich des Leistungsumfangs zum Teil erheblich unterscheiden, ist der Patient selbst dafür 
verantwortlich, die Erstattungsfähigkeit der Behandlungskosten vor der ersten Behandlung mit der eigenen 
Krankenversicherung zu klären.


Gesetzlich Versicherte erhalten – abhängig von der jeweiligen Krankenkasse – unter Umständen eine 
teilweise Erstattung osteopathischer Leistungen.


Der Behandlungsvertrag besteht zwischen dem Patienten und dem behandelnden Osteopathen unabhängig 
von den individuellen Versicherungsverhältnissen des Patienten und verpflichtet diesen zum Ausgleich der 
Honorarabrechnung unabhängig davon, ob gegenüber Dritten bzw. der Krankenversicherung ein 
Erstattungsanspruch besteht.


6. Datenschutz

Im Rahmen der Aufnahme in der Patientendatei werden folgende Daten benötigt und gespeichert: 

Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefon, E-Mail, persönliche Krankenakte. Diese Angaben werden u.a. 
gebraucht, um Ihre persönl iche Pat ientenakte ( incl . der Anamnese, Befunderhebung,      
Behandlungsdokumentation) zu erstellen. Außerdem werden so praxisinterne, buchhalterische und 
administrative Praxisabläufe ermöglicht. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet aufgrund der 
Schweigepflicht nicht statt.


7. Einwilligung:

Der Patient erklärt hiermit, mündlich und/oder schriftlich umfassend sowie verständlich über alle 
oben genannten Punkte aufgeklärt worden zu sein und wünscht ausdrücklich eine Behandlung 
mittels Osteopathie.


Es ist bekannt, dass die Behandlung auf freiwilliger Basis erfolgt und jederzeit ohne Angabe von 
Gründen abgebrochen werden kann.


    

Kreuzweiler, den______________________          Unterschrift:  ____________________________________



